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Anlage zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote 
in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

 Beitragssätze ab 01.01.2023
Erhöhung um

 1,5 %

Buchungszeit
Buchungszeit

Buchungszeit
Buchungszeit

Buchungszeit
Buchungszeit

bis 25 Std. 
w

öchentlich
bis 35 Std. 
w

öchentlich
bis 45 Std. 
w

öchentlich
bis 55 Std. 
w

öchentlich
bis 65 Std. 
w

öchentlich
über 65 Std. 
w

öchentlich

w
öchentlich

w
öchentlich

w
öchentlich

w
öchentlich

w
öchentlich

w
öchentlich

Betreuungsstufe
A

B
C

D

Jahresbrutto-
einkom

m
en bis

Beitrag m
onatlich

Beitrag m
onatlich

Beitrag m
onatlich

Beitrag m
onatlich

Beitrag m
onatlich

Beitrag m
onatlich

20.000 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

25.000 €
30,34 €

33,98 €
54,60 €

66,75 €
79,08 €

91,02 €

37.500 €
52,19 €

59,46 €
92,22 €

112,73 €
133,21 €

153,70 €

50.000 €
84,94 €

97,07 €
155,34 €

189,84 €
224,37 €

258,89 €

62.500 €
129,86 €

155,34 €
246,35 €

301,09 €
355,84 €

410,58 €

75.000 €
174,76 €

207,52 €
324,02 €

396,02 €
468,01 €

540,03 €

100.000 €
226,94 €

259,71 €
389,56 €

476,12 €
562,68 €

649,26 €

über 100.000 €
285,18 €

324,02 €
453,86 €

554,72 €
655,58 €

756,44 €

Kindertagespflege 
in Hemer 



 Es berät interessierte Eltern und Kindertagespflege- 
 personen zu pädagogischen, rechtlichen und 
 finanziellen Fragen der Kindertagespflege und 
 begleitet sie während des Betreuungsverhältnisses. 

 Die Fachkraft für den Bereich Kindertagespflege 
 vermittelt geeignete Kindertagespflegepersonen 
 und stellt deren Eignung fest.

 Das Team Kindertagesbetreuung nimmt die   
 erforderlichen Unterlagen der Bewerberinnen/ 
 Bewerber entgegen (polizeiliches 
 Führungszeugnis, ärztliche Bescheinigung). 

 Im Rahmen eines Hausbesuches wird geprüft,  
 ob die Kindertagespflegepersonen über 
 kindgerechte Wohnverhältnisse verfügen.

 In Qualifizierungskursen und Fortbildungsver- 
 anstaltungen werden Kindertagespflegepersonen 
 auf ihre Tätigkeit vorbereitet und regelmäßig geschult. 

 Wenn alle Eignungskriterien erfüllt sind, stellt das 
 Team Kindertagesbetreuung die erforderliche 
 Pflegeerlaubnis aus. 

Kindertagespflege im Haushalt der Kindertagespflege- 
person  oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten

 Es dürfen bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreut 
 werden. Die Kindertagespflegeperson benötigt eine  
 Pflegeerlaubnis durch das örtliche Jugendamt.

Kindertagespflege im Haushalt der Eltern: 
 Die Kindertagespflegeperson ist von den Eltern 

 weisungsabhängig, daher besteht zumeist ein 
 angestelltes Arbeitsverhältnis. Es ist keine 
 Erlaubnis durch den Fachdienst Kindertagesbetreuung 
 der Stadt Hemer erforderlich.

 Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte  
 Form der Betreuung und Förderung von Kindern.

 Sie bietet Kindern eine familiennahe Betreuung,   
 bei der die individuellen Bedürfnisse besonders   
 berücksichtigt werden können. 

 Sie ist eine Betreuungsform, die zusätzlich Randzeiten 
 abdecken kann, in denen Kindertageseinrichtungen 
 oder Schulen nicht geöffnet sind. 

Was ist Kindertagespflege? Wo findet die Betreuung statt? Welche Aufgaben hat das Team 
Kindertagesbetreuung der Stadt 
Hemer bei der Kindertagespflege?

Welche Aufgaben und Ziele hat die Kin-
dertagespflege?

Wie gestaltet sich der Ablauf der 
Kindertagespflege?

Wie wird die Betreuung in 
Kindertagespflege finanziert?

Wie finden Eltern eine 
Kindertagespflegestelle?

Wer hat Anspruch auf 
Kindertagespflege?

 Die Kindertagespflege hat einen eigenständigen 
 Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

 Die Förderung des Kindes in der Entwicklung 
 seiner Persönlichkeit ist eine Kernaufgabe der 
 Kindertagespflege.

 Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf 
 frühkindliche Förderung in einer 
 Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 
 für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. 

 Kinder unter einem Jahr haben Anspruch auf 
 Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in 
 der Kindertagespflege, unter anderem wenn die 
 Eltern berufstätig sind oder sich in einer Ausbildung 
 befinden. 

 Vor Beginn der eigentlichen Betreuung ist es für alle 
 Beteiligten wichtig, dass eine Eingewöhnungsphase 
 stattfindet. 

 Während dieser Zeit treffen sich die Eltern mit dem 
 Kind mehrmals mit der Kindertagespflegeperson, 
 um sich näher kennen zu lernen und vertraut 
 miteinander zu werden.

 Es sollte ein Austausch über Erziehungsvorstellungen 
 und Erziehungsverhalten stattfinden. 

 Die Dauer der Eingewöhnung sollte sich nach den 
 Bedürfnissen des Kindes richten. 

 Eltern können sich an das Team
 Kindertagesbetreuung der Stadt Hemer wenden. 

 Die Eltern stellen beim Team Kindertagesbetreuung der  
 Stadt Hemer einen Antrag auf Förderung in  
 Kindertagespflege. 

 Die Höhe des Elternbeitrags für die Betreuung in 
 Kindertagespflege ist identisch mit dem Elternbeitrag, 
 der für eine Betreuung in einer Kindertages- 
 einrichtung gezahlt werden muss.

 Die Kindertagespflegeperson erhält von der 
 Stadt Hemer für die Sachaufwendungen und die  
 Betreuung des Kindes einen Stundensatz, der von  
 ihrer Ausbildung und Qualifikation abhängig ist.


